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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz zur Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes und zur Änderung kom-

munalverfassungsrechtlicher Vorschriften

Vom 1. Oktober 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes und zur Änderung 

kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften

1112

Artikel 1
Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 
und 1999  S.  70), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), wird wie 
folgt geändert:

 1.   In § 3 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „oder“ 
die Wörter „insgesamt maximal“ eingefügt.

 2.   In §  12 Absatz  1 werden nach dem Wort „die“ die 
Wörter „am Wahltag“ eingefügt.

 3.  Dem § 24 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Wer Ergebnisse von Wählerbefragungen nach 
der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentschei-
dung entgegen Absatz 4 vor Ablauf der Wahlzeit ver-
öffentlicht, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 
Euro geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sin-
ne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist der Wahlleiter.“

 4.   In § 25 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Innenminis-
ter“ durch die Wörter „für Inneres zuständige Minis-
ter“ ersetzt.

 5.   In § 33 Absatz 3 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt 
gefasst:

  „Haben Parteien und Wählergruppen mehr Sitze in 
den Wahlbezirken errungen, als ihnen nach Absatz 2 
zustehen, wird die Ausgangszahl um so viele Sitze 
erhöht, wie notwendig sind, um bei erneuter Berech-
nung nach Absatz 2 mit den Stimmenzahlen der Par-
teien und Wählergruppen, denen nach Absatz 2 min-
destens ein Sitz zusteht, unter Berücksichtigung der 
erzielten Mehrsitze eine Sitzverteilung nach dem 
Verhältnis dieser Stimmenzahlen zu erreichen. Dazu 
wird die Zahl der in den Wahlbezirken errungenen 
Sitze der Partei oder Wählergruppe, die das günstigs-
te Verhältnis dieser Sitzzahl zur ersten Zuteilungs-
zahl erreicht hat, mit der Gesamtstimmenzahl der 
nach Satz 1 am Verhältnisausgleich noch teilnehmen-
den Parteien und Wählergruppen multipliziert und 
durch die Stimmenzahl dieser Partei oder Wähler-
gruppe dividiert.“

 6.  § 36 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Wahl-
leiter“ ein Komma und die Wörter „nicht jedoch 
vor Ablauf der Wahlperiode der alten Vertretung“ 
eingefügt und die Angabe „Abs.“ durch das Wort 
„Absatz“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird jeweils die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt.

 7.  § 41 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „Beschluß“ 
durch das Wort „Beschluss“ und die Angabe 
„Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

 b)   Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt:

   „Im Fall der Ungültigkeitserklärung der Wahl 
durch die Vertretung steht auch einer Partei oder 
Wählergruppe, die keinen Einspruch eingelegt 
hat, die Klagebefugnis zu.“

 c)   In Absatz  2 wird das Wort „gefaßt“ durch das 
Wort „gefasst“ ersetzt und es werden jeweils die 
Angabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ und je-
weils das Wort „Beschluß“ durch das Wort „Be-
schluss“ ersetzt.

 8.  § 42 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch 
das Wort „Absatz“ ersetzt. 

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird das Wort „Beschluß“ durch 
das Wort „Beschluss“ ersetzt.

  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

     „Ist die Wahl nur teilweise für ungültig er-
klärt worden, so unterbleibt die Wiederho-
lungswahl, wenn feststeht, dass innerhalb 
von neun Monaten eine neue Vertretung im 
Rahmen der allgemeinen Kommunalwahlen 
gewählt wird.“

 c)  Folgender neuer Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Wenn eine im ganzen Wahlgebiet erforderli-
che Wiederholungswahl nicht innerhalb eines 
Jahres nach der für ungültig erklärten Wahl 
durchgeführt wird, so fi ndet spätestens innerhalb 
von vier Monaten, nachdem der Beschluss der 
Vertretung unanfechtbar geworden oder im ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig be-
stätigt ist, eine Neuwahl für den Rest der Wahlpe-
riode statt, sofern nicht innerhalb von neun 
Monaten eine neue Vertretung im Rahmen der all-
gemeinen Kommunalwahlen gewählt wird. Den 
Tag der Neuwahl und die für ihre Vorbereitung 
maßgeblichen Fristen und Termine bestimmt die 
Aufsichtsbehörde.“

 9.  § 45 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 3 wird die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „beziehungsweise“ ersetzt.

  bb)  Satz 5 wird wie folgt gefasst:

     „Der Ersatzbewerber, der ausschließlich für 
einen im Wahlbezirk aufgestellten und dort 
nicht direkt, sondern über die Reserveliste 
gewählten Bewerber benannt wurde, wird 
bei der Listennachfolge nicht berücksich-
tigt.“

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird jeweils die Angabe „Abs.“ 
durch das Wort „Absatz“ ersetzt.

10.  § 46a wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „sowie“ 
die Wörter „– bei Fehlen eines entsprechenden 
Wohnsitzes im Stadtbezirk – die Wahlberechtig-
ten“ eingefügt und das Wort „Wahlberechtigte“ 
wird gestrichen.

 b)   In Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 1 wird je-
weils die Angabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt.

11.  § 46d wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 Sätze 2, 3 und 4 wird 
jeweils die Angabe „Abs.“ durch das Wort „Ab-
satz“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Wird die Bürgermeister- oder Landratswahl 
für ungültig erklärt, fi ndet abweichend von §  42 
eine Neuwahl statt.“

12.   In § 50 Absatz 2 Satz 5 werden die Wörter „Landes-
amt für Datenverarbeitung und Statistik“ durch die 
Wörter „Landesbetrieb Information und Technik 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 18. Oktober 2013 565

NRW (IT.NRW)“ und das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Inneres zuständige Ministeri-
um“ ersetzt.

13.  § 51 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   Das Wort „Innenministerium“ wird durch die 
Wörter „für Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt.

 b)   Nach den Wörtern „§ 30 über die Ungültigkeit der 
Stimmzettel“ werden die Wörter „§  33 über die 
Sitzberechnung und Verteilung der Sitze“ einge-
fügt.

14.   In § 52 werden nach der Jahreszahl „2016“ die Wör-
ter „und danach alle fünf Jahre“ eingefügt.

12

Artikel 2
Änderung des Gesetzes zur Stärkung 

der kommunalen Demokratie

Das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Demokratie 
vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194) wird wie folgt geän-
dert:

Artikel 5 wird wie folgt geändert:

a)  Dem § 2 wird folgender Satz angefügt:

  „Die Wahlperiode der im Jahr 2020 gewählten Vertre-
tungen beginnt am 1. November 2020.“

b)  § 5 wird wie folgt gefasst:

 „§ 5 
 Einmaliges Niederlegungsrecht der 
 Bürgermeister und Landräte

  Bürgermeister und Landräte, deren Amtszeit zwi-
schen dem Beginn der Wahlperiode der im Jahr 2014 
gewählten kommunalen Vertretungen und dem 20. 
Oktober 2015 (einschließlich) endet und die ihre Ent-
lassung aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit anläss-
lich des Endes der Wahlperiode der kommunalen Ver-
tretungen im Jahr 2014 verlangen, treten nach Ablauf 
des 22. Tages des auf das Ende der Wahlperiode fol-
genden Monats in den Ruhestand, sofern sie die Vor-
aussetzungen des §  119 Absatz  4 Satz  3 LBG NRW 
erfüllen und die Entlassung bis zum 30. November 
2013 beantragen; die Zeit bis zum regulären Ende 
ihrer Amtszeit wird dabei auf die Wartezeit nach 
§  119 Absatz  4 Satz  3 LBG NRW angerechnet und 
erhöht die ruhegehaltsfähige Dienstzeit.“

2023

Artikel 3
Änderung der Gemeindeordnung

für das Land Nordrhein-Westfalen

Die Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  666), zuletzt 
 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 
(GV. NRW. S. 194), wird wie folgt geändert:

1. In § 36 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „von drei 
Wochen“ durch die Wörter „von sechs Wochen“ ersetzt.

2. In § 47 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „von drei 
Wochen“ durch die Wörter „von sechs Wochen“ ersetzt.

2021

Artikel 4
Änderung der Kreisordnung

für das Land Nordrhein-Westfalen

Die Kreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  646) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. 
NRW. S. 194), wird wie folgt geändert:

In § 32 Absatz 1 Satz 2, erster Halbsatz werden die Wör-
ter „von drei Wochen“ durch die Wörter „von sechs 
Wochen“ ersetzt.

Artikel 5
Übergangsregelungen

§ 1 
Einteilung in Wahlbezirke zu den 

Kommunalwahlen 2020

Für die allgemeinen Kommunalwahlen im Jahr 2020 tei-
len die Wahlausschüsse der Gemeinden spätestens bis 
zum 29. Februar 2020, die Wahlausschüsse der Kreise 
spätestens bis zum 31. März 2020 das Wahlgebiet in so 
viele Wahlbezirke ein, wie Vertreter gemäß § 3 Absatz 2 
des Kommunalwahlgesetzes in Wahlbezirken zu wählen 
sind.

§ 2 
Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung und der 

Bewerber für die Kommunalwahlen 2020

Für die allgemeinen Kommunalwahlen 2020 sind die Ver-
treter für die Vertreterversammlung und die Bewerber ab 
dem 1. August 2019, die Bewerber für die Wahlbezirke 
frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der Ein-
teilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu den Kommu-
nalwahlen 2020 zu wählen.

Artikel 6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Oktober 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Für den Finanzminister 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2013 S. 564
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Sechstes Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im 

Zuständigkeitsbereich des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales

Vom 1. Oktober 2013

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Sechstes Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 

des Ministeriums für Inneres und Kommunales

20020

Artikel 1
Änderung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

§  23 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 16. 
Dezember 2004 (GV. NRW. 2005  S.  8), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. 
NRW. S. 474), wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  § 23
„Inkrafttreten/Außerkrafttreten“.

b)   Die Angabe „2013“ wird durch die Angabe „2014“ 
ersetzt.

2005

Artikel 2
Änderung des Landesorganisationsgesetzes

Das Landesorganisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. 
NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 482), wird wie folgt 
geändert:

1.   Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu §  30 wie 
folgt gefasst:

 „§ 30 Inkrafttreten“.

2.  § 30 wird wie folgt gefasst:

 „§ 30 
 Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 15. Juli 1962 in Kraft.“

2010

Artikel 3
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S.  602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 861), wird wie folgt 
geändert:

1.   Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu §  99 wie 
folgt gefasst:

 „§ 99 Inkrafttreten“.

2.  § 99 wird wie folgt gefasst:

 „§ 99 
 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977 in Kraft; die in § 33 
Absatz 1 und § 34 Absatz 1 enthaltenen Ermächtigungen 
treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.“

2011

Artikel 4
Änderung des Gebührengesetzes

Das Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. 
NRW. S. 296), wird wie folgt geändert:

1.   In §  10 Absatz  1 Nummer  1 werden das Wort 
„Schreibgebühren“ durch das Wort „Dokumenten-
pauschale“ und die Angabe „Abs. 3 bis 6“ durch die 
Wörter „Absatz  2 bis 4“ ersetzt und dem Wort 
„Kostenordnung“ die Wörter „in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 361-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl.  I S.  831) 
geändert worden ist“ angefügt.

2.  § 32 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 32 
  Inkrafttreten“.

 b)  Satz 3 wird aufgehoben.

2030

Artikel 5
Änderung des Landesbeamtengesetzes

In §  104 Absatz  1 Satz  3 des Landesbeamtengesetzes 
NRW vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Mai 2013 (GV. 
NRW. S.  272), wird die Angabe „31. Dezember 2013“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2014“ ersetzt.

300

Artikel 6
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen

§  110 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. 
Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. 
S. 672), wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „31. Dezember 
2013“ durch die Angabe „31. Dezember 2014“ ersetzt. 

b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

  „Dies gilt nicht für Vorverfahren im Bereich des Flur-
bereinigungsrechts und im Bereich des Beamten-
rechts.“

7134

Artikel 7
Änderung des Vermessungs- und Katastergesetzes

Das Vermessungs- und Katastergesetz vom 1. März 2005 
(GV. NRW. S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), wird wie 
folgt geändert:

1.   Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu §  31 wie 
folgt gefasst:

 „§ 31 Inkrafttreten“.

2.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 31 
Inkrafttreten“.

 b)   In Absatz  1 werden die Wörter „und mit Ablauf 
des 31. Dezember 2013 außer Kraft“ gestrichen.

 c)   In Absatz 2 wird das Wort „In-Kraft-Treten“ durch 
das Wort „Inkrafttreten“ ersetzt.
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Artikel 8
Änderung der Berufsordnung für die 

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure/Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurinnen 

in Nordrhein-Westfalen

§ 24 der Berufsordnung für die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieure/Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen in Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezem-
ber 1992 (GV. NRW. S.  524), zuletzt geändert durch 
Artikel 21 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 765), wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 24 
 Inkrafttreten“.

b)   Die Wörter „; es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2013 außer Kraft“ werden gestrichen.

7134

Artikel 9
Änderung des Gesetzes betreffend die Ergänzung 

der Gesetze über die Errichtung von Marksteinen vom 
7. Oktober 1865 und vom 7. April 1869

§  3 des Gesetzes betreffend die Ergänzung der Gesetze 
über die Errichtung von Marksteinen vom 7. Oktober 
1865 und vom 7. April 1869 vom 24. Mai 1901 (PrGS. 
S. 145/PrGS. NRW. S. 161), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. 
S. 498), wird aufgehoben.

Artikel 10
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 1. Oktober 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

zugleich für die 
Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, 

Pfl ege und Alter

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den Finanzminister

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

zugleich für die
Ministerin für Bundesangelegenheiten, 

Europa und Medien

Guntram  S c h n e i d e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

 Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r

– GV. NRW. 2013 S. 566

2022

11. Änderung 
der Satzung der Kommunalen Zusatz-

versorgungskasse Westfalen-Lippe 
(kvw-Zusatzversorgung)

Vom 20. August 2013

§ 1 
Änderung der Satzung

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) vom 9. Juli 
2002 (GV. NRW. 2003 S. 468), zuletzt geändert durch die 
10. Satzungsänderung vom 19. Oktober 2011 (GV. NRW. 
S. 605), wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 15 wird wie folgt geändert:

   „Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden aus dem 
Abrechnungsverband I“.

 b)   Nach der Angabe zu §  15 werden folgende Anga-
ben eingefügt:

  „§ 15a Ausgleichsbetrag

  § 15b Erstattungs- und Amortisationsmodell“.

 c)  Die Angabe zu § 79 wird wie folgt gefasst:

  „Übergangsregelungen zu §§ 15 bis 15b“.

 d)   Nach der Angabe zu §  79 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 80 Inkrafttreten“.

2.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  2 Satz  1 Buchstabe a wird die Angabe 
„§ 15 Abs. 1“ durch die Wörter „§ 15a Abs. 1 und 
der verfallbaren Anwartschaften aus den am 
Stichtag bestehenden Pfl ichtversicherungen“ er-
setzt.

 b)   In Absatz  2 Satz  1 Buchstabe b werden vor dem 
Wort „Anwartschaften“ die Wörter „künftigen 
Ansprüche und“ eingefügt.

 c)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „2Als Stichtag gilt der Tag des Ausscheidens; § 15a 
Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.“

 d)   In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „15“ durch die 
Angabe „15a“ ersetzt.

3.  § 12a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „§  15 Abs.  1 
und 2“ durch die Angabe „§  15a Abs.  1 bis 3“ 
ersetzt.

 b)   In Absatz 8 wird die Angabe „§ 15 Abs. 4“ durch 
die Angabe “§ 15a Abs. 5“ ersetzt.
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4.  § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15 
 Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden aus dem 

Abrechnungsverband I

  (1) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungs-
verband I hat das ausgeschiedene Mitglied an die 
Kasse für die auf ihr lastenden Verpfl ichtungen aus 
der Pfl ichtversicherung einen fi nanziellen Ausgleich 
zu erbringen.

  (2) 1Der fi nanzielle Ausgleich ist in Form des Aus-
gleichsbetrags (§ 15a) zu leisten, sofern sich das aus-
geschiedene Mitglied nicht bis spätestens einen Monat 
nach Zugang der Mitteilung über die Höhe des Aus-
gleichsbetrags durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Kasse für die Zahlung von Erstattungs- und 
Amortisationsbeträgen (§ 15b) entscheidet. 2Insolven-
zfähige Mitglieder können den fi nanziellen Ausgleich 
in Form von Erstattungs- und Amortisationsbeträgen 
nur dann wählen, wenn sie mit der Entscheidung für 
Erstattungs- und Amortisationsbeträge spätestens bis 
zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt

 a)   eine unwiderrufl iche Verpfl ichtungserklärung einer 
oder mehrerer juristischer Personen des öffentli-
chen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch 
Gesetz ausgeschlossen ist,

 b)   eine unwiderrufl iche Deckungszusage eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versi-
cherungsunternehmens oder

 c)   eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen und mit 
einer Institutssicherung versehenen Kreditinstituts

  in Höhe des gemäß §  15a berechneten Ausgleichsbe-
trags vorlegen. 3Die Kasse kann ein anderes Siche-
rungsmittel zulassen. 4Auf Verlangen des ausgeschie-
denen Mitglieds erfolgt eine anteilige Kürzung des 
Sicherungsumfangs nach Entrichtung der jeweiligen 
Gesamtsumme der jährlichen Zahlung (§ 15b Abs. 1).

  (3) Die Berechnungsmethode und die Berechnungs-
grundlagen werden in Durchführungsvorschriften zu 
§§ 15a und 15b der Satzung als Anhang zur Satzung 
geregelt.“

5.  Nach §15 wird folgender § 15a eingefügt:

 „§ 15a 
 Ausgleichsbetrag

  (1) 1Das ausgeschiedene Mitglied hat an die Kasse 
einen Ausgleichsbetrag in Höhe des Barwertes der im 
Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft auf ihr 
lastenden Verpfl ichtungen aus der Pfl ichtversicherung 
zu zahlen. 2Für die Ermittlung des Barwerts sind zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft zu 
berücksichtigen

 a)   Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten und 
künftige Ansprüche von deren Hinterbliebenen 
einschließlich der Ansprüche nach §§ 69 bis 71 und 
ruhender Ansprüche, soweit nicht §  55 Abs.  5 in 
der am 31. Dezember 2001 maßgebenden Fassung 
der Satzung zur Anwendung kommt,

 b)   Versorgungspunkte aus unverfallbaren Anwart-
schaften.

  3Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der einheitli-
chen Pfl ichtversicherung bis zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens erworbenen Ansprüche und Anwartschaften 
zu berücksichtigen. 4Bei Ansprüchen und Anwart-
schaften aus den §§ 69 bis 74 steht der Barwert unter 
dem Vorbehalt einer Neuberechnung infolge einer 
geänderten Bewertung der zu berücksichtigenden 
Ansprüche und Anwartschaften durch höchstrichter-
liche Rechtsprechung und hierauf beruhender tarif-
vertraglicher Änderungen. 5Bei den der Berechnung 
des Ausgleichsbetrags zugrundeliegenden Ansprüchen 
und Anwartschaften bleibt der Teil außer Ansatz, der 
durch Zusatzbeiträge individuell fi nanziert worden 
ist.

  (2) 1Der Barwert ist nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen vom Verantwortlichen Aktuar der 

Kasse zu ermitteln. 2Die dafür maßgeblichen Berech-
nungsparameter sind der Rechnungszins und die 
Sterbetafeln. 3Als Rechnungszins ist eine Verzinsung 
in Höhe des in der Deckungsrückstellungsverordnung 
festgelegten Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, 
jedoch höchstens 2,75 Prozent. 4Als Sterbetafeln sind 
die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck mit einer 
Altersverschiebung, die in den in § 15 Abs. 3 benann-
ten Durchführungsvorschriften bestimmt ist, zu ver-
wenden. 5Die jährliche Anpassung der Betriebsrenten 
nach §  37 wird einkalkuliert. 6Zusätzlich werden 
 Verwaltungskosten in Höhe von 2 Prozent des Aus-
gleichsbetrags erhoben. 7Auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars können weitere Berechnungs-
parameter vom Kassenausschuss beschlossen werden.

  8Diese sind in die in § 15 Abs. 3 benannten Durchfüh-
rungsvorschriften aufzunehmen.

  (3) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine Aus-
gliederung ganz oder teilweise aus einem anderen 
Mitglied hervorgegangen, sind ihm auch Ansprüche 
und Anwartschaften aufgrund früherer Pfl ichtversi-
cherungen über das ausgliedernde Mitglied zuzurech-
nen.

  2Kann nicht festgestellt werden, welche der bei dem 
ausgliedernden Mitglied entstandenen Ansprüche und 
Anwartschaften dem ausgegliederten Bereich zuzu-
ordnen sind, werden diese dem durch Ausgliederung 
entstandenen Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, 
das dem Verhältnis der Zahl der ausgegliederten 
Beschäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten ent-
spricht, die am Tag vor der Ausgliederung über das 
ausgliedernde Mitglied pfl ichtversichert waren. 3Für 
die Höhe der Ansprüche und Anwartschaften nach 
Satz  2 kann die Kasse Durchschnittsbeträge errech-
nen. 4Der Barwert der Verpfl ichtung nach Satz 2 ver-
mindert sich um jeweils ein Zwanzigstel für je zwölf 
der in der Zeit zwischen dem Beginn und dem Ende 
der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband I zurück-
gelegten vollen Monate. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend, wenn ein Mitglied Pfl ichtversicherte von 
einem anderen Mitglied des Abrechnungsverbandes I 
im Wege der Ausgliederung übernommen hat.

  (4) Der Ausgleichsbetrag vermindert sich anteilig, 
soweit Pfl ichtversicherungen der Beschäftigten des 
ausgeschiedenen Mitglieds, die in den 36 Monaten vor 
dem Ausscheiden durchgehend oder zeitweise bestan-
den haben, spätestens drei Monate nach ihrer Beendi-
gung über ein anderes Mitglied oder mehrere andere 
Mitglieder, auf das oder auf die die Aufgaben des frü-
heren Mitglieds übergegangen sind, im Abrechnungs-
verband I fortgesetzt werden.

  (5) 1Der Ausgleichsbetrag ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung zu zahlen. 2Liefert das 
ausgeschiedene Mitglied die für die Berechnung des 
Ausgleichsbetrags notwendigen Daten erst nach dem 
Ausscheiden, wird der auf den Zeitpunkt der Beendi-
gung der Mitgliedschaft berechnete Ausgleichsbetrag 
mit dem Rechnungszins des Absatz 2 Satz 3 bis zum 
Ablauf des Monats der Datenlieferung aufgezinst. 
3Die Kasse kann die Zahlung unter Berechnung von 
Zinsen stunden.

  (6) Die Kosten für die versicherungsmathematischen 
Berechnungen nach den Absätzen 1 bis 4 werden dem 
ausgeschiedenen Mitglied in Rechnung gestellt.“

6.  Nach §15a wird folgender § 15b eingefügt:

 „§ 15b 
 Erstattungs- und Amortisationsmodell

  (1) 1Auf Verlangen des ausgeschiedenen Mitglieds hat 
dieses über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren 
(Amortisationszeitraum), beginnend mit dem Zeit-
punkt des Ausscheidens, an die Kasse einen jährlichen 
Erstattungsbetrag in Höhe der Aufwendungen der 
Kasse aus der Pfl ichtversicherung nach Absatz  2 
zuzüglich eines jährlichen Amortisationsbetrags nach 
Absatz 3 und einer jährlichen Verwaltungskostenpau-
schale in Höhe von zwei v.H. des jährlichen Erstat-
tungs- und Amortisationsbetrags zu leisten. 2Erreicht 
die Gesamtsumme der jährlichen Zahlung nach Satz 1 
nicht mindestens die Summe, die bei fortbestehender 
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Mitgliedschaft jährlich zu zahlen wäre, so ist das aus-
geschiedene Mitglied verpfl ichtet, zusätzlich den sich 
aus dieser Vergleichsberechnung ergebenden Diffe-
renzbetrag zu leisten. 3Maßstab für die Vergleichsbe-
rechnung sind die durchschnittlichen jährlichen Zah-
lungen des Mitglieds der letzten fünf Jahre vor dem 
Ausscheiden aus dem Abrechnungsverband I.

  (2) 1Die Aufwendungen der Kasse aus der Pfl ichtver-
sicherung umfassen

 a)   die während des Amortisationszeitraums erfüllten 
Ansprüche von Betriebsrenten- berechtigten 
gemäß § 15a Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a,

 b)   die während des Amortisationszeitraums aufgrund 
von Überleitungen an andere Kassen geleisteten 
Zahlungen für ehemals versicherungspfl ichtig 
Beschäftigte des ausgeschiedenen Mitglieds und

 c)   den Barwert gemäß §  15a für ehemals versiche-
rungspfl ichtig Beschäftigte des ausgeschiedenen 
Mitglieds, die während des Amortisationszeit-
raums zu einem anderen Mitglied der Kasse wech-
seln; hierbei ist § 15a Abs. 4 zu berücksichtigen.

  2§ 15a Abs. 3 gilt entsprechend. 3Die jährlichen Auf-
wendungen vermindern sich um die in diesem Jahr 
erhaltenen Zahlungen für Überleitungsannahmen für 
ehemals versicherungspfl ichtig Beschäftigte des aus-
geschiedenen Mitglieds.

  (3) 1Die Höhe der Amortisationsbeträge wird so be-
stimmt, dass die verzinslich angesammelten Amorti-
sationsbeträge nach Ablauf des Amortisationszeit-
raums voraussichtlich den Wert des auf diesen 
Zeitpunkt zu ermittelnden Ausgleichsbetrags gemäß 
§ 15a erreichen. 2Als Verzinsung wird die im Abrech-
nungsverband I im Jahr vor dem Ausscheiden erzielte 
durchschnittliche Neuanlagerendite der Kasse in An-
satz gebracht.

  (4) 1Für das ausgeschiedene Mitglied wird ein Gutha-
ben aus den Amortisationsbeträgen, den Differenzbe-
trägen und den daraus erwirtschafteten Zinsen und 
Zinseszinsen geführt. 2Das Guthaben wird jährlich 
mit der im Abrechnungsverband I erzielten durch-
schnittlichen Neuanlagerendite der Kasse des jeweili-
gen Vorjahres verzinst.

  (5) 1Nach jeweils fünf Jahren seit der Beendigung der 
Mitgliedschaft können auf Antrag des ausgeschiede-
nen Mitglieds die künftigen Amortisationsbeträge mit 
den aktuellen Berechnungsparametern neu berechnet 
werden. 2In diesem Fall wird für die Berechnung der 
künftigen Amortisationsbeträge als Verzinsung die im 
Abrechnungsverband I im Jahr vor der Neuberech-
nung erzielte durchschnittliche Neuanlagerendite der 
Kasse in Ansatz gebracht. 3Ein bereits angespartes 
Guthaben nach Absatz 4 wird mit der im Jahr vor der 
Neuberechnung im Abrechnungsverband I erzielten 
durchschnittlichen Neuanlagerendite der Kasse auf 
das Ende des Amortisationszeitraums hochgerechnet 
und auf den neu berechneten Ausgleichsbetrag ange-
rechnet.

  (6) 1Zum Ende des Amortisationszeitraums erfolgt 
eine Schlussrechnung, in deren Rahmen der mit den 
aktuellen Berechnungsparametern berechnete Bar-
wert gemäß §  15a für die zu diesem Zeitpunkt dem 
ausgeschiedenen Mitglied noch zuzurechnenden Ver-
pfl ichtungen dem Guthaben nach Absatz 4 gegenüber 
gestellt wird. 2Ist der Barwert höher als das Guthaben, 
so ist der Unterschiedsbetrag vom ausgeschiedenen 
Mitglied auszugleichen. 3Ist der Barwert geringer, ist 
die Kasse verpfl ichtet, den Unterschiedsbetrag zu 
erstatten. 4Auf Antrag des ausgeschiedenen Mitglieds 
erfolgt die Schlussrechnung vor Ablauf des in 
Absatz 1 Satz 1 festgelegten Amortisationszeitraums.

  (7) Die Kosten der Ermittlung und Neuberechnung 
der Amortisationsbeträge, sowie der Ermittlung des 
Ausgleichsbetrags im Rahmen der Schlussrechnung 
werden dem ausgeschiedenen Mitglied in Rechnung 
gestellt.

  (8) 1Die nach den Absätzen 1 bis 7 anfallenden Zah-
lungen sind vom ausgeschiedenen Mitglied jeweils 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilungen 
der Kasse zu zahlen. 2Auf laufende jährliche Zahlun-

gen können Vorauszahlungen erhoben werden. 3Ist das 
ausgeschiedene Mitglied mit den Zahlungen mehr als 
drei Monate im Verzug, erfolgt die Schlussrechnung 
gemäß Absatz 6.“

7.  § 55 wird wie folgt geändert: 

  In § 55 Abs.  2 Satz 3 wird die Angabe „15 Abs.  1, 2 
und 4“ durch die Angabe „15, 15a Abs. 1 bis 3, 5 und 6 
sowie 15b“ ersetzt. Nach dem Wort „Ausgleichs-
betrag“ werden die Wörter „und die Erstattungs-,  
Amortisations- und Differenzbeträge sowie die Ver-
waltungskostenpauschale sind“ eingefügt. Das Wort 
„ist“ wird gestrichen.

8.  § 79 wird wie folgt gefasst:

 „§ 79 
 Übergangsregelungen zu §§ 15 bis 15b

  (1) Anstelle von §§  15 bis 15b gilt für die zwischen 
dem 1. Januar 2002 und dem 20. August 2013 ausge-
schiedenen Mitglieder § 15 in der zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens maßgebenden Fassung, soweit Verjäh-
rung eingetreten ist.

  (2) Für die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 20. 
August 2013 ausgeschiedenen Mitglieder gelten die 
§§  15 bis 15b mit den folgenden Besonderheiten, 
soweit noch keine Verjährung eingetreten ist:

 a)   1§ 15a Abs. 2 Sätze 1 bis 3 gelten mit der Maßgabe, 
dass die zum Zeitpunkt des Ausscheidens maßgeb-
lichen Berechnungsparameter zu berücksichtigen 
sind. 2Als Sterbetafeln werden die Richttafeln 
1998 von Klaus Heubeck verwendet. 3Ein für die 
im Zeitpunkt des Ausscheidens noch verfallbaren 
Anwartschaften bereits gezahlter Ausgleichsbetrag 
ist zuzüglich einer Verzinsung in Höhe der im 
Abrechnungsverband I seit der Zahlung des Aus-
gleichsbetrags erzielten durchschnittlichen Neuan-
lagerendite der Kasse dem ausgeschiedenen Mit-
glied zurück zu gewähren.

 b)   1Das Wahlrecht nach § 15 Abs. 2 kann bis zum Ein-
tritt der Verjährung ausgeübt werden. 2Dabei gilt 
§ 15b mit folgenden Maßgaben:

  aa)  1Die in der Zeit vom Ausscheiden bis zum 
Ende des Jahres vor der Ausübung des Wahl-
rechts bereits erbrachten Aufwendungen der 
Kasse (§ 15b Abs. 2) sind als Einmalbetrag zu 
erstatten. 2Erreicht die Summe der Aufwen-
dungen nicht die Summe, die bei fortbestehen-
der Mitgliedschaft in dem Zeitraum nach 
Satz 1 zu zahlen gewesen wäre, ist das ausge-
schiedene Mitglied verpfl ichtet, den Differenz-
betrag zu leisten. 3Zur Abgeltung der Verwal-
tungskosten wird der Erstattungsbetrag nach 
Satz 1 um 2 Prozent erhöht. 4Die Aufwendun-
gen nach Satz  1 sind um die erzielte durch-
schnittliche Neuanlagerendite der Kasse im 
Abrechnungsverband I des jeweiligen Vorjah-
res zu erhöhen. 5Die Zahlungen sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der entsprechenden 
Mitteilung der Kasse zu leisten.

  bb)  1Der Amortisationszeitraum (§  15b Abs.  1 
Satz  1) verkürzt sich um den Zeitraum zwi-
schen dem Ausscheiden und dem Ende des 
Jahres vor der Ausübung des Wahlrechts. 
2Stichtag für die Berechnung der Höhe der 
Amortisationsbeträge ist das Ende des Jahres 
vor der Ausübung des Wahlrechts. 3Die 
Berechnung erfolgt mit den zum Stichtag 
aktuellen Berechnungsparametern. 4Als Ver-
zinsung wird die im Abrechnungsverband I im 
Jahr vor dem Stichtag erzielte durchschnittli-
che Neuanlagerendite der Kasse in Ansatz 
gebracht.

  cc)  Ist der Ausgleichsbetrag bereits teilweise oder 
vollumfänglich gezahlt worden, wird dieser 
zuzüglich einer Verzinsung in Höhe der im 
Abrechnungsverband I seit der Zahlung des 
Ausgleichsbetrags erzielten durchschnittlichen 
Neuanlagerendite der Kasse dem ausgeschie-
denen Mitglied zurückgewährt.
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  (3) Wurde zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 20. 
August 2013 nach § 12a Abs. 1 bzw. nach § 15 Abs. 3a 
in der damals geltenden Fassung Personal übertragen 
oder wurden hiernach Arbeitsverhältnisse begründet, 
gelten die Absätze 1 und 2 Buchstabe a entsprechend.

  (4) Erfolgte zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 20. 
August 2013 ein Wechsel vom Abrechnungsverband I 
in den Abrechnungsverband II nach § 55 Abs. 2 Satz 3 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

  (5) Für Vereinbarungen über die Fortsetzung von Mit-
gliedschaften nach § 12 Abs. 2 zu einem Stichtag, der 
zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 20. August 
2013 liegt, gelten die Absätze 1 und 2 Buchstabe a 
entsprechend mit der Maßgabe, dass Absatz  2 Buch-
stabe a Satz 3 nur für den Teil des Abgeltungsbetrages 
gilt, der auf die am Stichtag vorhandenen noch ver-
fallbaren Anwartschaften der zu diesem Zeitpunkt 
beitragsfrei Versicherten entfällt.“

9.  Der bisherige § 79 wird zu § 80.

 Artikel 2
 Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 20. 
August 2013 in Kraft.

Münster, 20. August 2013

G e m k e

Vorsitzender des Kassenausschusses

– GV. NRW. 2013 S. 567

20320

Verordnung zur Änderung der DHPolG-Ausfüh-
rungsverordnung

Vom 9. Oktober 2013

Auf Grund des § 15 des Landesbesoldungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 154), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. März 2007 (GV. NRW. S. 137), wird im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium verordnet:

Artikel 1

Die DHPolG-Ausführungsverordnung vom 29. August 
2007 (GV. NRW. S.  365), zuletzt geändert durch Artikel 
11 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S.  234), 
wird wie folgt geändert:

1.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7 
 Funktions-Leistungsbezüge

  (1) Die Präsidentin oder der Präsident der Deutschen 
Hochschule der Polizei erhält einen Funktions-Leis-
tungsbezug in Höhe von 33,8  Prozent des Grundge-
haltes der Besoldungsgruppe W 3.

  (2) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident der 
Deutschen Hochschule der Polizei erhält einen Funk-
tions-Leistungsbezug in Höhe von 10 Prozent des 
Grundgehaltes der Besoldungsgruppe W 3.

  (3) Der Sprecherin oder dem Sprecher der Lehrenden 
kann ein Funktions-Leistungsbezug in Höhe von bis 
zu 10 Prozent des jeweiligen Grundgehaltes gewährt 
werden. Bei der Bemessung ist die mit der Funktion 
verbundene Belastung und Verantwortung zu berück-
sichtigen. Über die Gewährung entscheidet das für 
Inneres zuständige Ministerium auf Vorschlag der 
Präsidentin oder des Präsidenten der Deutschen 
Hochschule der Polizei.“

2.   In § 10 Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember 2013“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2014“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 9. Oktober 2013

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r  MdL

– GV. NRW. 2013 S. 570

2124

Verordnung zur Änderung der 
Altenpfl egeausbildungsausgleichsverordnung

Vom 8. Oktober 2013

Auf Grund des § 25 des Altenpfl egegesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I 
S. 1690), der durch Artikel 3 a des Gesetzes vom 8. Juni 
2005 (BGBl. I S. 1530) geändert worden ist, wird verord-
net:

Artikel 1

Die Altenpfl egeausbildungsausgleichsverordnung vom 
10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 10), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 671) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In §  4 Absatz  1 werden die Wörter „im September“ 
durch die Wörter „zum 15. Oktober“ ersetzt. 

2.   In §  5 Nummer  3 wird die Angabe „15“ durch die 
Angabe „10“ ersetzt.

3.  § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Nummer 1 Satz 3 wird folgender Satz einge-
fügt:

   „Dies gilt auch für Einrichtungen, die gemäß §  2 
Absatz 2 Satz 2 auf Antrag am Ausgleichsverfah-
ren teilnehmen.“

 b)  Der Nummer 2 wird folgender Satz angefügt:

   „Dies gilt auch für ambulante Dienste, die gemäß 
§ 2 Absatz 2 Satz 2 auf Antrag am Ausgleichsver-
fahren teilnehmen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. Oktober 2013

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2013 S. 570
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Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift-
licher Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 
möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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